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Herrn
Peer Knöfler
Vorsitzender des Bildungsausschusses
des Schleswig-Hosteinischen Landtags

über den Geschäftsführer des Bildungsausschusses Herrn Ole Schmidt

Lübeck, 26.Februar 2019

Stellungnahme der Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein (IVL-SH) zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Sehr geehrte Mitglieder des Bildungsausschusses,

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf.

Formale Einordnung:
Zunächst ist festzuhalten, dass die derzeitige Landesregierung bereits im Koalitionsvertrag das 
politische Vorhaben vereinbarte, den Gemeinschaftsschulen im Rahmen der KMK-Vereinbarungen 
die Freiheit zu geben, ÄeigenVWlndig �beU die FRUm deU Differenzierung (äußere und innere 
DiffeUen]ieUXng) (]X) enWVcheiden.³ Nun steht zwar in der KMK-Vereinbarung, dass dies auch die 
Möglichkeit zur Errichtung abschlussbezogener Klassen beinhalte, aber der § 43, Abs 1 SchulG,
der unter den Vorgängerregierungen mehrfach geändert wurde, schließt diese in der jetzigen
Fassung definitiv aus. Folglich handelt es sich bei dem Gesetzentwurf der AFD-Fraktion lediglich 
um die rechtliche Umsetzung eines politisch vereinbarten Projekts der Regierungskoalition.

Inhaltliche Stellungnahme:
Die Errichtung der Gemeinschaftsschule hat das vorgeblich zu lösende Problem einer wachsenden 
Bildungsungerechtigkeit angesichts gestiegener Schülerzahlen, die ohne Abschluss ihre Schule
verlassen, noch gesteigert, während die Bildungsqualität sank. Die Studie des Instituts zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hat im Jahr 2019 verdeutlicht, dass die am stärksten
differenzierenden Schulsysteme in Bayern und Sachsen insgesamt ein deutlich höheres
Leistungsniveau hervorbrachten als die übrigen Bundesländer. Dies gilt explizit auch im Hinblick
auf leistungsschwächere und benachteiligte Kinder.

Die Daten der NEPS Studie und deren Auswertung durch den Mannheimer Soziologen Hartmut
Esser bestätigen die Ergebnisse früherer Gesamtschulstudien der 70er Jahre und auch das der
ersten PISA Studie, in der die Ergebnisse der integrativen Systeme deutlich schwächer im
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Sehr geehrte Mitglieder des Bildungsausschusses,


vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme in obiger Angelegenheit.


Die offene Kommunikation ist nicht nur Teil, sondern eine wesentliche Voraussetzung für die 
Wahrnehmung eines erfolgreichen Bildungsauftrages an den Schulen. Nur wenn Schülerinnen und 
Schüler eindeutig erkennbar sind, lassen sich Antworten zweifelsfrei zuordnen, können nonverbale 
Signale für die Beurteilung der Aufmerksamkeit herangezogen werden, um mündliche 
Unterrichtsbeiträge angemessen bewerten zu können.

Insofern dienen die im Gesetzentwurf festgelegten Änderungen der Verwirklichung der in Artikel 7GG  
zugeordneten Erziehungs- und Bildungsziele, die auch eine Einschränkung der Religionsfreiheit im 
schulischen Bereich rechtfertigt. Schule erfüllt in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
die Aufgabe der Erziehung zu Freiheit und Demokratie. Die Duldung einer Gesichtsverhüllung in der 
Schule verhindert den öffentlichen Diskurs und trennt Schülerinnen und Schüler, statt zu verbinden. 

Wir begrüßen das Verbot einer Verhüllung des Gesichts der im Gesetz benannten Gruppen in der 
Schule und bei Schulveranstaltungen und halten die Regelungen für Ausnahmen durch die 
Schulleiterin bzw. den Schulleiter in besonderen Fällen für angemessen.  


Dirk Meußer

Landesvorsitzender
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